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Der römische Regierungs - St and.

§. 1 26.
Zum Regi erungs-S tan de gehören alle jene Pers

sonen, welche, zur Besorguitg von Staatsangelegenheitea, mit
öffentlichen Würden bekleidet. sind.

Der römische Regierungs- Stand war nicht immer dersel-
be. Man muß die Zeiten der Kön ig e, der Lo n \ u lu und
der Kaiser unterscheiden. Bey allen Verä.derungen der
römischen Staatseinrichtung blieb das Collegium des Senates
stehen,welchen Romulus angeordnet hatte.

‘. Der Sonat (Senatus).

Die Berat h ung über alle Staatsangelegenheiten
hatte der Senat in Roin. (Senztas Romanus). Jn den Zei-
ten der Republik führte er auch die oberste Le it ung der
Staatsgeschäfte; denn ernahm nicht nur jede Sache, ehe sie
in der Volksversammlung entschieden wukde, zuerst in Ueber-
legung, und faßte darüber einen Beschluß ( Senatus consul-
tum), sondern er ordnete auch unmittelbar alles an, was die
Wohlfahrt des Staates erforderte (quod e repablica esset).
Damahls war der Wirkungskreis des. römischen Senates fol-
gender : 1) Er hatte die Aufsicht über die Erhaltung der R e-
lig ion. Ohne seine Erlaubniß durften keine neuen Götter
eingeführt , kein Altar errichtet, und die Sybillinischen Bü-
cher nicht zu Rathe gezogen werden. 2) Er .verwaltete den öf-
fentlichen Sch a tz (aerarium) , und wies die Gelder an, wel-
he aus den öffentlichen Cassen bezahlt wurden , wie z. B. der
Sold der Armee und die Ausgaben fur die Kriegsbedürfnisse.
3) Er ordnete die Einrichtung u n d V erwaltung der


